
In der Kirche ist 
manches anders ...

Das Arbeitsrecht der Kirche 
und wie es entsteht

4.500 Geistliche und 
122.000 ArbeitnehmerInnen 
arbeiten für die katholische 
Kirche in Bayern

TherapeutInnen - IngenieurInnen - JuristInnen - BibliothekarInnen - RedakteurInnen - PförtnerInnen - FörsterInnen – Bürokaufleute – HandwerkerInnen

Gemeinde-/PastoralreferentInnen - ReligionslehrerInnen - ÄrztInnen - PflegemitarbeiterInnen - SozialpädagogInnen - KinderpflegerInnen - ErzieherInnen - Lehrkräfte
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Bayerische Regional-

Bayerische Regional-KODA

verfasste Kirche:
6.900 Beschäftigte
Caritas:
6.700 BeschäftigteE
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„verfasste Kirche“

Ordinariate, Pfarreien 
und alle Einrichtungen, 

die nicht zur Caritas 
gehören, ca. 50.000

Caritas

Ca. 72.000 Mitarbei-
terInnen der Caritasver-
bände und zugeordne-

ter Einrichtungen

www.kodakompass.de (Infos der Mitarbeiterseite 
der Bayerischen Regional-KODA)

www.onlineABD.de (Tarifrecht für die verfasste 
katholische Kirche in Bayern)

www.akmas.de (Infos der Mitarbeiterseite der 
Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas)
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verfasste Kirche:
7.500 Beschäftigte
Caritas:
12.000 Beschäftigte
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verfasste Kirche:
2.900 Beschäftigte
Caritas:
5.700 Beschäftigte
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verfasste Kirche:
3.700 Beschäftigte
Caritas:
11.600 Beschäftigte
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verfasste Kirche:
3.800 Beschäftigte
Caritas:
3.800 Beschäftigte
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verfasste Kirche:
13.700 Beschäftigte
Caritas:
14.600 Beschäftigte
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verfasste Kirche:
12.300 Beschäftigte
Caritas:
17.500 BeschäftigteE
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73 % der Beschäftigten in der verfassten Kirche 
sind Frauen. 
60 % der Beschäftigten arbeiten Teilzeit.
Kleriker (Priester und Diakone) sind keine Arbeitnehmer – sie haben wie 
Beamte einen besonderen Status. Angegebene Zahlen sind Schätzungen.



Der Dritte Weg  
der Kirche
          –
Konsens statt 
Kampf? 

Ob Arbeitszeit, Entgelt oder Urlaub: Tarifregelungen werden in der 
Kirche ausschließlich durch „arbeitsrechtliche Kommissionen“ 
getroffen. Sie sind paritätisch (gleichberechtigt) besetzt. Die 
Arbeit gebervertreterInnen werden von den Bischöfen berufen, 
die ArbeitnehmervertreterInnen gewählt.

Ziel ist der Konsens. Beschlüsse werden durch Mehrheits-
entscheidungen getroffen. Wirksam werden sie erst, wenn sie 
der jeweilige Bischof in Kraft setzt.
Für die kath. Kirche in Bayern gibt es zwei Kommissionen:
Die „Bayerische Regional-KODA“ (Kommission zur Ordnung 
des Diözesanen Arbeitsvertragsrechts) und für die Beschäftigten 
im Caritas-Bereich die „Arbeitsrechtliche Kommission des Dt. 
Caritasverbandes“.

Vom Vorsitzenden der 
Freisinger Bischofs-

konferenz berufen.
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Erzdiözese Bamberg

Diözese Eichstätt
Diözese Passau

Diözese Regensburg

Diözese Augsburg
Erzd. München und Freising

Diözese Würzburg

VertreterInnen der Lehrerkräfte VertreterInnen der kirchl. Schulen 2

Arbeitnehmer-
vertreterInnen 

(gewählt)

Arbeitgeber-
vertreterInnen 
(berufen)

Bayerische Regional-KODABayerische 
Regional-KODA 
Sitzverteilung

MesnerInnen - KirchenmusikerInnen - PfarrsekretärInnen - Reinigungskräfte - KöchInnen - HauswirtschafterInnen - BuchhalterInnen - SachbearbeiterInnen

HausmeisterInnen - SekretärInnen - ArchivarInnen - ProgrammiererInnen - PsychologInnen - MuseumsaufseherInnen - KunstwissenschaftlerInnen - ArchitektInnen

Bischöfe:  
Kirche ist Dienst- 
gemeinschaft 
           –
Ein Ideal mit  
Folgen

Alle im Dienst der Kirche Stehenden 
– von der Reinigungskraft bis zum 
Generalvikar – tragen gemeinsam dazu 
bei, das Evangelium zu verwirklichen. 
In dieser „Dienstgemeinschaft“ sehen 
die deutschen Bischöfe das Besondere 
des kirchlichen Dienstes – und das 
hat Folgen.

Loyalität
Um glaubwürdig am Sendungsauftrag der Kirche mitwirken zu 
können, verlangt die Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
die Beachtung der kirchlichen Glaubens- und Sittenlehre. Auch 
im Privatleben. Der Austritt aus der Kirche, das Eingehen einer 
nach kirchlichem Recht ungültigen Ehe oder einer Lebens partner-
schaft ... sind mögliche Kündigungsgründe. Bei der Entscheidung 
über eine Entlassung sind die Umstände des Einzelfalls und die 
Schwere des Verstoßes zu berücksichtigen.

Streikverbot und „Dritter Weg“
Kirchliche Einrichtungen dienen der Verwirklichung des Evange-
liums. Einen Gegensatz zwischen Aktionären/Eigentümern, die 
ihren Gewinn maximieren wollen, und Arbeitnehmern gibt es in 
der Kirche nicht. Arbeitskämpfe innerhalb der Kirche würden, 
so die Bischöfe, dem Wesen der Kirche widersprechen und sind 
daher ausgeschlossen. 

An die Stelle von Tarifverhandlungen mit Gewerkschaften 
tritt in der Kirche der „Dritte Weg“. In besonderen Kommissionen 
werden die kirchlichen Tarifregelungen ausgehandelt.
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Was das Tarifrecht der 
katholischen Kirche  
in Bayern auszeichnet

Insgesamt angemessenes  
Entgeltniveau durch Orientierung  
am öffentlichen Dienst
Trotz Orientierung am öffentlichen Dienst gibt es natür-
lich Konflikte über die Bezahlung konkreter Tätigkeiten 
und Berufe. Nicht immer können sie zufriedenstellend 
gelöst werden.

Wahlfreiheit für Familien
Väter und Mütter müssen nicht kündigen, wenn sie länger 
als drei Jahre zur Betreuung ihrer Kinder zu Hause blei-
ben wollen. Sie können Sonderurlaub nehmen. Wollen 
sie aus familiären Gründen Teilzeit arbeiten, haben sie 
Anspruch auf vorübergehende Teilzeitbeschäftigung. 
Gleiches gilt für die Pflege von Angehörigen. 

Vorsorge verhindert Altersarmut
Eine verpflichtende arbeitgeberfinanzierte Altersvor-
sorge (Betriebsrente) verhindert gerade in unteren 
Ein kommensgruppen spätere Altersarmut.

Unterstützung für Kinder
Kinder kosten Geld. Lehrkräfte an kirchlichen Schulen 
und Caritas-MitarbeiterInnen erhalten daher „Kinderzu-
schläge“. Für die übrigen Kirchenbeschäftigten gibt es, 
abgesehen von Besitzstandszahlungen, keinen Zuschlag 
mehr – die Bemühungen der ArbeitnehmervertreterInnen, 
den Kinderzuschlag für alle zu erhalten, blieben erfolglos.

Transparenz schafft Vertrauen
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie wahrnehmen. Alle 
Beschäftigten im Bereich der Bayerischen Regional-
KODA erhalten deshalb die Zeitschrift KODA Kompass. 
Darin informiert die Mitarbeiterseite über Rechte, Pflich-
ten und Regelungen rund ums kirchliche Arbeitsrecht. 

Foto: joakant / Pixelio

Kann das funktionieren?
Es funktioniert, bei der Caritas schon seit ca. 60 Jahren. Allerdings 
bestand bislang Einigkeit, dass der öffentliche Dienst als Maßstab 
dienen soll – vieles im kirchlichen Tarifrecht ist einfach vom öffent-
lichen Dienst abgeschrieben. Ob es möglich wäre, auf dem „Dritten 
Weg“ ein eigenständiges Tarifrecht zu gestalten, scheint angesichts 
der fehlenden unabhängigen Organisation der ArbeitnehmerIn-
nen und des Ausschlusses von Arbeitskämpfen zweifelhaft.
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